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Norm

PSG §15

1. PSG Art. 1 § 15 heute

2. PSG Art. 1 § 15 gültig ab 31.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2010

3. PSG Art. 1 § 15 gültig von 01.01.2010 bis 30.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 75/2009

4. PSG Art. 1 § 15 gültig von 01.01.2007 bis 31.12.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2005

5. PSG Art. 1 § 15 gültig von 01.01.2002 bis 31.12.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 98/2001

6. PSG Art. 1 § 15 gültig von 01.09.1993 bis 31.12.2001

Rechtssatz

Der Stifter, auch wenn er selbst Begünstigter ist, kann den ersten Vorstand bestellen, sodass auch gegen die weitere

Bestellung des Vorstands durch den Stifter, sofern sich dieser ein entsprechendes Recht in der Stiftungserklärung

vorbehält, keine Bedenken bestehen. Zur Wahrung der Unabhängigkeit des Vorstands ist  dieser grundsätzlich für

zumindest drei Jahre zu bestellen, uzw unabhängig davon, ob ein Begünstigter oder ein mit Begünstigten besetzter

Beirat oder eine sonstige Stelle den Vorstand bestellt.

Entscheidungstexte
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Entscheidungstext OGH 24.02.2011 6 Ob 195/10k

Beisatz: Von der grundsätzlich dreijährigen Mindestfunktionsdauer kann nur in besonderen Ausnahmefällen

abgewichen werden. Diesfalls müssen aber konkrete Umstände dargetan werden, die im Einzelfall die kürzere

Bestellung rechtfertigen. (T1)

Veröff: SZ 2011/24
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Auch
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Beisatz: Der bestellungsbefugten Stelle kommt grundsätzlich Ermessen zu, ob sie die Mitglieder des

Stiftungsvorstands auf bestimmte Dauer oder unbefristet bestellt. (T2)
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